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Die EUTB Netzwerk SHK Göttingen hat für die nächste Förderperiode (2023-

2029) keine Verlängerung erhalten. Die durch das BMAS mit der Koordination 
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der EUTBs beauftragte Gesellschaft für Soziale Unternehmensberatung (gsub) 

teilte dazu mit, der Trägerverein Selbsthilfe Körperbehinderter Göttingen e.V. 

sei ein Leistungserbringer, und diese sind nach der Teilhabeberatungsverord-

nung vom Juni 2021 „nur ausnahmsweise für Zuschüsse zu berücksichtigen, 

wenn dies für eine ausreichende Abdeckung an regionalen Beratungs-

angeboten erforderlich ist“.  Für die Region, so heißt es im Ablehnungs-

bescheid „lägen aber ausreichend andere Anträge von Nicht-Leistungs-

erbringern nach SGB IX vor, die die Zuschussvoraussetzungen erfüllen“.  

Neuer und einziger Träger einer EUTB in Stadt und Landkreis Göttingen ist der 

Verein PRO RETINA aus Bonn, welcher bislang faktisch in unserer Region noch 

nicht in Erscheinung getreten ist. Inwiefern Strukturen, Standorte oder gar 

Mitarbeiter in das neue Angebot überführt werden können, ist zum jetzigen 

Zeitpunkt noch unklar. 

 

Da diese Entscheidung für einen ortsfremden Träger die gewachsenen 

Strukturen, die fachliche Kompetenz und die Kontinuität für die Ratsuchenden 

völlig außer Acht lässt, haben wir uns zum Protest entschlossen. Tragt euch 

gern in der beiliegenden Liste ein und mailt diese gescannt oder abfotografiert 

an beratung@shk-goe.de. 

In der Neustadt 7 und in der Gartenstraße 25 kann man auch direkt 

unterschreiben. Die Aktion endet am 10. Oktober 2022.  

 

 

Die Träger sozialer Einrichtungen Diakonie, Caritas und DRK schlagen in An-

betracht steigender Energiekosten Alarm. Es drohten Insolvenzen, Versor-

gungsengpässe oder stärkere Belastungen der Klienten, wie z.B. Pflegebe-

dürftiger. Schnelles politisches Handeln sei nötig, um Schließungen von Ein-

richtungen zu verhindern. Ein „Sonderfonds“ werde gebraucht.  (GT 24.09.22) 

 

Im Rahmen der geplanten Wohngeldreform will die Bunderegierung rund 3,7 

Milliarden EUR in die Hand nehmen. Das Wohngeld soll mehr Menschen zu Gute 

kommen, auch die Aufstockungen sollen steigen. Noch ist allerdings nicht klar, 

ob die Länder dem Vorhaben zustimmen – sie würden wohl die Hälfte tragen. 

Neben der Wohngeldreform hat das Bundeskabinett Ende September zudem 

den zweiten sogenannten Heizkostenzuschuss beschlossen, von dem ebenfalls 

Wohngeldempfänger profitieren sollen: Wer allein lebt, soll einmalig 415 Euro 

bekommen, für einen Zwei-Personen-Haushalt sind es 540 Euro. Pro weitere 

Person werden 100 Euro zusätzlich gezahlt. Studierende, die Bafög bekommen, 

und Azubis mit staatlicher Unterstützung erhalten 345 Euro.  (GT 04.10.22)
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